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Stephan Werlen

Die in der Praxis üblicherweise anzu-
treffenden Versäumnisse lassen sich
in folgende Gruppen unterteilen:

Die richtige Rechtsform

Nicht für jedes Unternehmen stellt
die Aktiengesellschaft die optimale
Rechtsform dar. Oft ist eine GmbH
oder eine Personengesellschaft bes-
ser geeignet – dies gilt insbesondere
dann, wenn eine massgeschneiderte
Lösung implementiert werden soll,
welche den Bedürfnissen der Eigentü-
mer Rechnung trägt: Sowohl bei der
GmbH als auch den Personengesell-
schaften ist eine weitgehend auf die
individuellen Bedürfnisse der Eigen-
tümer ausgerichtete Ausgestaltung
der Gesellschaftsunterlagen möglich
(bei der Aktiengesellschaft ist hierzu
ein gesonderter Aktionärbindungsver-
trag zu schliessen).
Weitere Faktoren, welche bei der
Rechtsformwahl berücksichtigt wer-
den sollten, sind z.B. die beabsich-
tigte Unternehmenstätigkeit und die
damit verbundenen Risiken – je grös-
ser das Risiko, umso mehr sollte die
Gesellschaftsform den Unternehmer
schützen (sprich GmbH oder Aktien-
gesellschaft), oder steuerrechtliche
Überlegungen.

Spielregeln für die
Gesellschafter

Gehört die Gesellschaft mehreren Ei-
gentümern, empfiehlt es sich, die
Rechte und Pflichten klar zu regeln.
Hierbei sind Themen wie Stimmbin-

dung, Einsitznahme in die Exekutiv-
organe, Vetorechte bzw. qualifizierte
Mehrheitserfordernisse sowie Vor-
kaufs- und Kaufsrechte einer Rege-
lung zuzuführen.
Ein besonderes Augenmerk ist auf
den Streitbeilegungsmechanismus zu
richten. Liegen Meinungsverschie-
denheiten vor, ist es oft zu spät, sich
auf die Spielregeln zur Konfliktlösung
zu einigen. Dies kann zu unterneh-
mensgefährdenden Patt-Situationen
führen. Die Spannbreite der Regelun-
gen reicht dabei von der Bezeichnung
eines geeigneten Schiedsgerichts bis
hin zu sogenannten Shoot-out-Klau-
seln – d.h. von Mechanismen, welche
zum Verkauf der Anteile und damit
dem Ausscheiden der einen Partei
führen können.

Persönliche Haftung

Die Exekutivorgane sind für be-
stimmte Schulden der Gesellschaft
persönlich haftbar: Für die auf den
Löhnen der Mitarbeiter zu entrichten-
den Sozialabgaben sowie für die
Verrechnungssteuer, welche auf Aus-
schüttungen der Gesellschaft (Divi-
denden, aber auch jede Form von offe-
nen oder verdeckten Gewinnaus-
schüttungen) abzuführen ist.
Wie das Bundesgericht in einem kürz-
lich veröffentlichten Entscheid festge-
halten hat, besteht eine Haftung aller
exekutiv tätigen Personen auch dann,
wenn sich eine Person im Sinne der
Arbeitsteilung spezifisch um diese
Belange kümmert. Entsprechend sind
Kontrollmechanismen und Frühwarn-

systeme zu implementieren, welche
diese Risiken erfassen und allen Exe-
kutivorganen zugänglich sind.

Arbeitnehmer oder Freelancer?

Reichen die vorhandenen Ressourcen
zur Bewältigung des Auftragsvolu-
mens nicht mehr aus, sind zusätzliche
Mitarbeiter zu verpflichten, entweder
als Arbeit- oder Auftragnehmer (Free-
lancer). Aufgrund der grösseren Flexi-
bilität (jederzeitige Kündbarkeit, nur
erbrachte Leistungen sind zu entgel-
ten etc.) werden vielfach Freelancer
bevorzugt.
Die Abgrenzung zwischen Arbeitsver-
trag und Auftrag ist oft schwierig, aber
von Relevanz: Ein Auftrag kann jeder-
zeit aufgelöst werden, beim Arbeits-
vertrag sind Kündigungsfristen zu
beachten; auf dem Lohn des Arbeit-
nehmers sind Sozialabgaben zu ent-
richten, beim Auftrag kann Mehrwert-
steuer geschuldet sein. Entsprechend
ist der Vertrag sorgfältig als Arbeits-
vertrag oder Auftrag auszuformulie-
ren; wichtig ist aber auch, dass der
Vertrag im Alltag in Übereinstimmung
mit seinem Wortlaut gelebt wird. Oft
wird aus den genannten Gründen ein
Auftragsverhältnis begründet, im All-
tag wird aber ein Arbeitsverhältnis
gelebt (z.B. weitgehende Integration
des Auftragnehmers in die Unterneh-
menshierarchie, Arbeitserledigung
nur unter Anleitung etc.). Dies kann
zur Folge haben, dass das Gericht im
Streitfall das Vorliegen eines Auftrags
verneint und auf ein Arbeitsverhältnis
erkennt, was zu finanziellen Zusatz-

kosten führen kann (Nachzahlung von
Sozialabgaben, Lohn etc.).

Verträge mit Kunden
und Lieferanten

Das Vertragsrecht räumt den Parteien
verschiedene Gestaltungsmöglichkei-
ten ein. Der kluge Unternehmer nutzt
diese zu seinem Vorteil und trifft in
seinen Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen oder Verträgen entspre-
chende
Regelungen – immerhin bilden diese
Dokumente oft die Grundlage der Ge-
schäftstätigkeit. Dies gilt insbeson-
dere für die Erfüllungsmodalitäten
(wann und wo ist die Leistung zu er-
bringen, Übergang von Nutzen und
Gefahr auf die Gegenpartei etc.), die
Mängelrechte (Nachbesserung, Min-
derung etc.) und die Haftung (d.h. die
Beschränkung derselbigen). Durch
überlegte Ausgestaltung der Vertrags-
dokumente können in diesen Berei-
chen für den Unternehmer vorteil-
hafte Regelungen geschaffen werden,
was ihm erlaubt, die Konsequenzen
der von ihm eingegangenen Rechtsbe-
ziehungen bis zu einem gewissen
Punkt zu steuern bzw. in seinem
Sinne zu gestalten.
Wie die vorstehenden Beispiele zei-
gen, können bereits mit wenigen
Massnahmen und geringem Aufwand
verschiedene juristische Problembe-
reiche sinnvoll entschärft werden. h
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Ist die Geschäftsidee gefunden und der Businessplan geschrieben, kann der Aufbau des eigenen Unterneh-
mens beginnen. Juristische Belange werden dabei oft als unnötige Formalien empfunden, welche Kosten
verursachen sowie wenig bringen und darum oft nicht an die Hand genommen werden. Dies kann sich später
rächen und mit erheblichen Kosten verbunden sein.


